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HAUSORDNUNG 
 

❖ Im Schulzentrum wird von allen Höflichkeit, Pünktlichkeit, Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft erwartet.  

❖ Die Schülerinnen und Schüler haben sich im gesamten Schulareal um Ordnung, 
diszipliniertes Verhalten, Reinlichkeit und Schonung der Räumlichkeiten sowie um 
Vermeidung von Lärm zu bemühen.  

❖ Sie haben sich so zu verhalten, dass sie andere durch ihr Tun weder gefährden noch 
stören oder einschränken. Gewalt wird in keiner Form geduldet. Es wird auch niemand 
verspottet, geärgert oder beleidigt.  

❖ Den Anweisungen des gesamten Personals (– auch denen der Lehrpersonen der jeweils 
anderen Schulen, der Stützkräfte, Schulwarte…) muss Folge geleistet werden.  

❖ Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, besondere Ereignisse, welche die 
Sicherheit gefährden oder Schaden anrichten, unverzüglich der nächsten Lehrperson oder 
dem Hauspersonal zu melden.  

❖ Aus hygienischen Gründen und aus Gründen der Sicherheit müssen die Schülerinnen und 
Schüler im Schulgebäude geeignete Hausschuhe tragen.  

❖ Die Garderobe ist kein Aufenthaltsort und darf nur zum Garderobewechsel benützt 
werden. Auf Ordnung ist hier besonders zu achten und Unfug ist zu unterlassen!  

❖ Das Betreten der Bereiche der anderen Schulen im Schulzentrum ist nur mit Einwilligung 
einer Lehrperson erlaubt.  

❖ Fundgegenstände sind beim Schulwart oder einer Lehrperson abzugeben.  

❖ Die Schülerinnen und Schüler sind verantwortlich für einen sorgfältigen Umgang mit den 
ihnen anvertrauten Einrichtungsgegenständen, Geräten und Unterrichtsmitteln.  

❖ Das Sitzen auf Heizkörpern, Schränken und Fensterbrettern ist zu unterlassen.  

❖ Schäden im Gebäude, bzw. an Einrichtungen, Geräten und Unterrichtsmitteln sind sofort 
zu melden.  

❖ Das Schulgebäude darf während der Unterrichtszeit nicht verlassen werden.  

❖ Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulareal verboten. Auch auf den benachbarten 
Straßen und Plätzen ist das Rauchen unerwünscht. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist 
das Rauchen gesetzlich verboten und kann zur Anzeige gebracht werden.  

❖ Neben der Hausordnung sind alle weiteren Regelungen der Sonderunterrichtsräume (z. B. 
Informatik- und Werkräume, Küche, …) und die jeweiligen Schul- und 
Klassenvereinbarungen zu beachten.  

❖ Bei Regelverstößen können Schülerinnen/Schüler zu Reparatur- und Reinigungsarbeiten 
oder zur Entschädigung herangezogen werden.  

❖ Schulfremden Personen ist der Aufenthalt im Schulgebäude nicht gestattet. Besucher und 
Erziehungsberechtigte bitten wir, sich bei der jeweiligen Direktion zu melden.  


